
Allgemeiner Teil

I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG 
ZWISCHEN KUNDEN UND KREDIT-
INSTITUT

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

2. Änderungen

Z 2. (1) Änderungen der AGB erlangen mit Beginn des 
Monats, der der Verständigung des Kunden als übernächster 
folgt, Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen und zukünf-
tigen Geschäftsbeziehungen des Kunden zum Kreditinsti-
tut, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die Verständigung des 
Kunden kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm im Rah-
men der Geschäftsverbindung vereinbart worden ist. Eine mit 
dem Kunden getroffene Vereinbarung über den Zugang von 
Erklärungen des Kreditinstituts gilt auch für die Verstän-
digung von Änderungen der AGB. Ist dem Kreditinsti-
tut die Identität seines Kunden nicht bekannt und auch 
keine Vereinbarung über die Zustellung getroffen worden, so 
ist der Aushang der geänderten AGB im Schalterraum des 
Kreditinstituts maßgebend; der erste Satz dieses Absatzes gilt 
entsprechend.
(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verständigung 
auf die Tatsache der Änderung der AGB und darauf 
aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen nach Ab-
lauf des Monats, der der Verständigung gemäß Absatz 1 als 
nächster folgt, als Zustimmung zur Änderung gilt. Für Kunden, 
deren Identität dem Kreditinstitut nicht bekannt ist, wird ein 
entsprechender Hinweis in den Aushang der geänderten AGB 
aufgenommen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Volkskreditbank AG (AGB)
Information
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Volkskreditbank AG ändern sich mit 1. November 2009. Diese
Textgegenüberstellung dient als Orientierungshilfe. In die konsolidierte Fassung der neuen AGB können Sie in jeder
Geschäftsstelle der Volkskreditbank AG im Schalteraushang Einsicht nehmen bzw. diese auf www.vkb-bank.at abrufen.

Textgegenüberstellung
Angeführt sind hier die Ziffern der AGB, in denen sich mit der neuen Fassung der AGB Änderungen gegenüber der 
Fassung vom November 2007 ergeben. Die konkreten Änderungen sind in der rechten Spalte farbig hervorgehoben.

AGB (Fassung November 2007) AGB (Fassung November 2009)

Allgemeiner Teil

I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG 
ZWISCHEN KUNDE UND KREDIT-
INSTITUT

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

2. Änderungen

Z 2. (1) Änderungen der AGB oder des Girokontovertrages 
erlangen nach Ablauf von 2 Monaten ab der Verständigung 
des Kunden Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Geschäftsbeziehungen des Kunden zum Kredit-
institut, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch 
des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Die Verständigung 
des Kunden kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm im 
Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbart worden ist, 
insbesondere durch Benachrichtigung auf einem Kontoaus-
zug. Eine mit dem Kunden getroffene Vereinbarung über 
den Zugang von Erklärungen des Kreditinstituts gilt auch 
für die Verständigung von Änderungen der AGB oder des 
Girokontovertrages. Hat der Kunde dem Kreditinstitut keine 
Anschrift bekannt gegeben und wurde auch keine Vereinba-
rung über die Zustellung getroffen, so ist der Aushang der 
geänderten AGB im Schalterraum des Kreditinstituts maß-
gebend; der erste Satz dieses Absatzes gilt entsprechend.
(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Verstän-
digung auf die Tatsache der Änderung der AGB oder 
des Girokontovertrages und darauf aufmerksam ma-
chen, dass sein Stillschweigen nach Ablauf von 2 Mo-
naten ab Verständigung als Zustimmung zur Änderung 
gilt. Für Kunden, die dem Kreditinstitut keine Anschrift 
bekannt gegeben haben, wird ein entsprechender Hin-
weis in den Aushang der geänderten AGB aufgenommen.
(3) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung 
der AGB oder des Girokontovertrages  hat der Kun-
de das Recht, seinen Girokontovertrag vor dem Inkraft-
treten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen.
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B. Abgabe von Erklärungen 

3. Erklärungen des Kreditinstituts

Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mittei-
lungen und Erklärungen des Kreditinstituts gelten – sofern 
keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen 
wurden oder Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbe-
haltlich schriftlicher Bestätigung.
(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt nicht gegenüber Ver-
brauchern.

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts

1. Informationspflichten

Z 7. Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus 
treffen das Kreditinstitut mangels einer gesonderten 
Vereinbarung keine anderen als die in seinen Geschäfts-
bedingungen erwähnten Informationspflichten. Das Kredit-
institut ist daher – soweit keine gesetzliche oder vertragliche 
Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den Kunden über 
drohende Kursverluste, über den Wert oder die Wertlosigkeit 
anvertrauter Gegenstände oder über Umstände, die den Wert 
dieser Gegenstände beeinträchtigen oder gefährden könnten, 
zu unterrichten oder dem Kunden sonstige Ratschläge oder 
Auskünfte zu erteilen.

2. Ausführung von Aufträgen

Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerwei-
se die Heranziehung eines Dritten erforderlich macht, erfüllt 
das Kreditinstitut durch Betrauung eines Dritten im eigenen 
Namen. Wählt das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es 
für die sorgfältige Auswahl.
(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über des-
sen Aufforderung die etwa bestehenden Ansprüche gegen 
den Dritten abzutreten. Die Verpflichtungen des Kreditinsti-
tuts gegenüber dem Kunden aus dem Überweisungsgesetz 
1999 werden durch die vorliegenden Bedingungen nicht 
eingeschränkt.
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B. Abgabe von Erklärungen 

3. Erklärungen des Kreditinstituts

Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mittei-
lungen und Erklärungen des Kreditinstituts gelten – sofern 
keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen 
wurden oder Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbe-
haltlich schriftlicher Bestätigung. Dies gilt nicht gegenüber 
Verbrauchern.
(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut 
dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, 
erhält der Kunde auf Papier (insbesondere mittels Kontoaus-
zug), sofern mit ihm nicht die Abrufbarkeit oder Übermitt-
lung auf elektronischem Weg vereinbart wurde.

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts

1. Informationspflichten

Z 7. (1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hi-
naus treffen das Kreditinstitut mangels einer  gesonderten 
Vereinbarung keine anderen als die in seinen Geschäfts-
bedingungen erwähnten Informationspflichten. Das Kre-
ditinstitut ist daher – soweit keine gesetzliche oder ver-
tragliche Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den 
Kunden über drohende Kursverluste, über den Wert oder 
die Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über 
Umstände, die den Wert dieser Gegenstände beeinträch-
tigen oder gefährden könnten zu unterrichten, oder dem 
Kunden sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen.
(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) 
bis (4), 28 (1), 31 und 32 Zahlungsdienste-Gesetz vorgese-
henen Informationsverpflichtungen nicht.

2. Ausführung von Aufträgen

Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerwei-
se die Heranziehung eines Dritten erforderlich macht, erfüllt 
das Kreditinstitut durch Betrauung eines Dritten im eigenen 
Namen. Wählt das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es 
für die sorgfältige Auswahl.
(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über des-
sen Aufforderung die etwa bestehenden Ansprüche gegen 
den Dritten abzutreten. 
(3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste 
innerhalb des EWR in Euro oder einer anderen  Währung eines 
EWR-Vertragsstaates gegenüber Verbrauchern (nicht aber ge-
genüber Unternehmern) für die ordnungsgemäße Ausführung  
der Überweisung bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister 
des Empfängers (Z 39a dieser Bedingungen).



E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikations-
mitteln

Z 15. Werden vom Kunden mittels Telekommunikation 
Aufträge erteilt oder sonstige Erklärungen abgegeben, so hat 
er geeignete Vorkehrungen gegen Übermittlungsfehler und 
Missbräuche zu treffen.

5. Erhebung von Einwendungen

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, wie 
z.B. Bestätigungen von ihm erteilter Aufträge, Anzeigen 
über deren Ausführung, Kontoauszüge, Depotaufstellungen, 
Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, 
sowie Sendungen und Zahlungen des Kreditinstituts auf ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich zu erheben.
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E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden

4. Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikations-
mitteln; Zahlungsinstrumente

Z 15. Werden vom Kunden mittels Telekommunikation Auf-
träge erteilt oder sonstige Erklärungen abgegeben, so hat 
er geeignete Vorkehrungen gegen Übermittlungsfehler und 
Missbräuche zu treffen.

Z 15a (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstru-
mentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags 
an das Kreditinstitut verwendet werden kann, alle zumutbaren
Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten Sicher-
heitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen, sowie 
den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwen-
dung oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zah-
lungsinstrumentes unverzüglich dem Kreditinstitut oder 
der von diesem benannten Stelle anzuzeigen, sobald er da-
von Kenntnis hat. Die Verpflichtungen aus etwaigen Son-
derbedingungen bleiben davon unberührt. Unternehmer 
haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verlet-
zung dieser Sorgfaltspflichten entstehen,  bei jeder Art des 
Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt.
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, 
die es an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn
• objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 

des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder 
• der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 

Verwendung des Zahlungsinstruments besteht, oder
• das beträchtlich erhöhte Risiko besteht, dass der Kunde 

seinen Zahlungspflichten im Zusammenhang mit einer mit 
dem Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie nicht 
nachkommt.

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit zulässig - von 
einer solchen Sperre und deren Gründe möglichst vor, spä-
testens aber unverzüglich nach der Sperre informieren.

5. Erhebung von Einwendungen

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, 
wie zB Bestätigungen von ihm erteilter Aufträge, Anzeigen 
über deren Ausführung, Kontoauszüge, Depotaufstellungen, 
Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen aller Art, 
sowie Sendungen und Zahlungen des Kreditinstituts auf ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich zu erheben.
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(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von sechs Wochen 
keine schriftlichen Einwendungen zu, so gelten die ange-
führten Erklärungen und Leistungen des Kreditinstituts als 
genehmigt; das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei 
Beginn der Frist auf diese Bedeutung seines Verhaltens 
hinweisen. Hiefür genügt auch die Information mit einem 
Kontoauszug.

G. Beendigung der Geschäftsverbindung

1. Beendigung

a) Ordentliche Kündigung

Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Dauer vor-
liegt, können das Kreditinstitut und der Kunde die gesamte 
Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jederzeit 
unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen.

AGB (Fassung November 2007) AGB (Fassung November 2009)

(2) Gehen dem Kreditinstitut innerhalb von zwei Monaten 
keine schriftlichen Einwendungen zu, so gelten die ange-
führten Erklärungen und Leistungen des Kreditinstituts als 
genehmigt; das Kreditinstitut wird den Kunden jeweils bei 
Beginn der Frist auf diese Bedeutung seines Verhaltens hin-
weisen.
(3) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belas-
tung kann der Kunde nur dann eine Berichtigung  durch das 
Kreditinstitut erwirken, wenn er das Kreditinstitut unver-
züglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges, jedoch spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung hievon unterrichtet 
hat, es sei denn das Kreditinstitut hat dem Kunden die in 
Z 39 (8) dieser Bedingungen  vorgesehenen Informationen 
zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder 
zugänglich gemacht. Gegenüber Unternehmern verkürzt sich 
die vorstehend angesprochene Frist von 13 Monaten auf 
3 Monate.

G. Beendigung der Geschäftsverbindung

1. Ordentliche Kündigung
2. Kündigung aus wichtigem Grund
3. Rechtsfolgen

1. Ordentliche Kündigung

Z 22. (1) Ein Kunde, der Verbraucher ist, kann einen Giro-
kontovertrag jederzeit zum letzten Tag des laufenden 
Monats kündigen. Kündigungen, die am letzten Ge-
schäftstag eines Monats ausgesprochen werden, wir-
ken erst zum letzten Geschäftstag des folgenden Monats. 
Das Recht zur Kündigung des Girokontovertrags anläss-
lich einer vom Kreditinstitut vorgeschlagenen Änderung 
der AGB oder des Girokontovertrags bleibt unberührt.
(2) Das Kreditinstitut kann einen Girokontovertrag mit 
einem Verbraucher kündigen, wenn der Vertrag auf un-
bestimmte Zeit abgeschlossen wurde und eine Kündi-
gungsfrist von 2 Monaten eingehalten wird. Die Kün-
digung muss in Papierform oder auf einem anderen 
vereinbarten dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden.
(3) Im Übrigen können das Kreditinstitut und der Kun-
de – soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Dauer vor-
liegt – die sonstige Geschäftsverbindung oder einzelne 
Teile davon jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Frist kündigen. Dies gilt insbesondere auch für die Kün-
digung von Girokontoverträgen mit Unternehmern. Bei 
Unternehmergirokonten kommt § 30 Abs 4 Zahlungsdiens-
tegesetz, der insbesondere die anteilige Rückerstattung im 
Voraus gezahlter Entgelte regelt, nicht zur Anwendung.



IV. GIROVERKEHR
A. Überweisungsaufträge

Z 39. (1) Überweisungsaufträge sollen das Empfängerkredit-
institut, die Kontonummer und den vollständigen Kontowort-
laut des Begünstigten enthalten. 
(2) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungs-
zweck ist für das Kreditinstitut unbeachtlich.
(3) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das 
Kreditinstitut begründet allein noch keinerlei Rechte eines 
Dritten gegenüber dem Kreditinstitut.
(4) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überwei-
sungsauftrags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem 
angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung (Gut-
haben, eingeräumter Rahmen) vorhanden ist.

AGB (Fassung November 2007) AGB (Fassung November 2009)

IV. GIROVERKEHR
A. Überweisungsaufträge

Z 39. (1) Überweisungsaufträge müssen den Zahlungsdienst-
leister des Empfängers (Bankleitzahl bzw. Bank Identifier 
Code = BIC) und die Kontonummer bzw. die International 
Bank Account Number (= IBAN) enthalten. Diese Angaben 
stellen den „Kundenidentifikator“ dar.
(2) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungs-
zweck ist für das Kreditinstitut unbeachtlich.
(3) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das 
Kreditinstitut begründet allein noch keinerlei Rechte eines 
Dritten gegenüber dem Kreditinstitut.
(4) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überwei-
sungsauftrags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem 
angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung (Gut-
haben, eingeräumter Rahmen) vorhanden ist.
(5) Macht der Kunde weitergehende Angaben als in Absatz 1 
festgelegt, so wird der Überweisungsauftrag ausschließlich 
auf Grundlage des  vom Kunden angegebenen Kundeniden-
tifikators (Absatz 1) durchgeführt.
(6) Beim Kreditinstitut eingelangte Überweisungsaufträge 
können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist 
zu einem Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungs-
termin vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf 
des dem Durchführungstermin vorangehenden Geschäfts-
tages ein.
(7) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Über-
weisungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der mit 
dem Kunden vereinbarten Form über die Ablehnung, sofern 
möglich über die Gründe der Ablehnung und darüber in-
formieren, wie der Überweisungsauftrag berichtigt werden 
kann, um die Durchführung  künftig zu ermöglichen. Über-
weisungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtigter Weise 
ablehnt, lösen die in Z 39a dieser Bedingungen vereinbarten 
Ausführungsfristen nicht aus.
(8) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge 
(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, 
Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines 
Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen 
des Lastschrift und Einzugsermächtigungsverfahrens, wer-
den dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht 
anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausge-
wiesen - auf Anfrage einmal monatlich im Kreditinstitut zur 
Verfügung gestellt.

Ausführungsfristen

Z 39a (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige 
Zahlungsart festgelegten Zeitpunkten oder an einem Tag, 
der kein Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, 
werden so behandelt, als seien sie am folgenden Geschäfts-
tag eingegangen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das 
Kreditinstitut geöffnet hat und den für die Ausführung von 
Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unter-
hält. 
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B. Gutschriften und Stornorecht

Z 40. (1) Bei aufrechtem Kontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Auch nach Auflösung des Kontovertrages ist das Kreditinsti-
tut berechtigt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzuneh-
men, soweit Verbindlichkeiten des Kunden aus dem Konto 
bestehen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur 
Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift 
des Betrages auf dem Konto des Begünstigten ausführen, 
wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt.
(2) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund 
eines eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornie-
ren. In anderen Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift 
nur dann stornieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Über-
weisungsauftrags eindeutig nachgewiesen wurde. Durch 
einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht 
zum Storno nicht beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, 
kann das Kreditinstitut die Verfügung über die gutgeschrie-
benen Beträge verweigern.

AGB (Fassung November 2007) AGB (Fassung November 2009)

(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag 
erteilt, und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausfüh-
rung eines Zahlungsauftrages zu einem bestimmten Tag oder 
am Ende eines bestimmten Zeitraumes oder an dem Tag, an 
dem der Kunde dem Kreditinstitut den Geldbetrag zur Verfü-
gung stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin als 
Zeitpunkt des Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht 
auf einen Geschäftstag des Kreditinstituts, so wird der Zah-
lungsauftrag so behandelt, als sei er am darauf folgenden 
Geschäftstag eingegangen.
(3) Das Kreditinstitut stellt ab 1.1.2012 sicher, dass nach dem 
Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des Zahlungs-
vorganges ist, spätestens am Ende des folgenden Geschäfts-
tags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
einlangt; bis zum 1.1.2012 gilt hierfür eine Frist von läng-
stens 3 Geschäftstagen. Für in Papierform ausgelöste 
Zahlungsvorgänge werden die oben angeführten Maximal-
fristen jeweils um einen weiteren Geschäftstag verlängert. 
Dieser Absatz findet nur auf Zahlungsvorgänge innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) in Euro Anwen-
dung.
(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums, die nicht auf Euro, sondern auf eine andere 
Währung eines EWR-Vertragsstaates lauten,  beträgt die 
in Abs 3 angesprochene Ausführungsfrist höchstens 4 Ge-
schäftstage.

B. Gutschriften und Stornorecht

Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinsti-
tut verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für 
den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzu-
bringen. Auch nach Auflösung des Girokontovertrages ist 
das Kreditinstitut berechtigt, Geldbeträge für den Kunden 
entgegenzunehmen, soweit Verbindlichkeiten des Kunden 
aus dem Konto bestehen. Den Auftrag, einem Kunden einen 
Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut 
durch Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Zahlungs-
empfängers ausführen, wenn sich aus dem Auftrag nichts 
anderes ergibt.
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Über-
weisungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, 
Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kun-
den, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der 
jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen – auf 
Anfrage einmal monatlich im Kreditinstitut zur Verfügung 
gestellt.
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die 
Überweisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. 
Das Kreditinstitut wird den Überweisungsbetrag und abge-
zogene Entgelte gesondert ausweisen.



C. Gutschrift Eingang vorbehalten

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es auftrags 
des Kunden einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des 
Inkasso von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, 
Lastschriften etc.), dem Konto des Kunden gut, bevor der 
einzuziehende Betrag beim Kreditinstitut eingelangt ist, so 
geschieht dies nur unter Vorbehalt des tatsächlichen Ein-
langens des gutgeschriebenen Betrags beim Kreditinstitut. 
Dies gilt auch dann, wenn der einzuziehende Betrag beim 
Kreditinstitut zahlbar sein sollte.
(2) Aufgrund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berech-
tigt, die Gutschrift durch einfache Buchung rückgängig zu 
machen, wenn der Einzug gescheitert ist oder aufgrund der 
wirtschaftlichen Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, 
behördlicher Eingriffe oder anderer Gründe absehbar ist, dass 
das Kreditinstitut die unbeschränkte Verfügungsmöglichkeit 
über den einzuziehenden Betrag nicht erlangen wird.
(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der 
gutgeschriebene Betrag im Ausland eingezogen wurde und 
nach dem ausländischen Recht oder aufgrund einer mit aus-
ländischen Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung von 
dritter Seite dem Kreditinstitut rückbelastet wird.
(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch 
berechtigt, dem Kunden die Verfügung über die gutgeschrie-
benen Beträge zu verweigern. Der Vorbehalt wird durch 
Rechnungsabschlüsse nicht beseitigt.
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(4) Wird Bargeld auf ein Girokonto eines Verbrauchers beim 
Kreditinstitut in der Währung des betreffenden Girokontos 
einbezahlt, so stellt das Kreditinstitut sicher, dass der Be-
trag unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Entgegennahme 
verfügbar gemacht und wertgestellt wird. Ist der Kontoin-
haber ein Unternehmer, so wird der Geldbetrag spätestens 
an dem auf die Entgegennahme folgenden Geschäftstag auf 
dem Konto des Zahlungsempfängers verfügbar gemacht und 
wertgestellt.
(5) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund 
eines eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornie-
ren. In anderen Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift 
nur dann stornieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Über-
weisungsauftrags eindeutig nachgewiesen wurde. Durch ei-
nen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht 
zum Storno nicht beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, 
kann das Kreditinstitut die Verfügung über die gutgeschrie-
benen Beträge verweigern.

C. Gutschrift Eingang vorbehalten

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es auftrags 
des Kunden einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des 
Inkasso von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapie-
ren, Lastschriften, etc.) oder die auf das Konto des Kunden 
überwiesen werden sollen, dem Konto des Kunden gut, be-
vor der einzuziehende oder überwiesene Betrag beim Kre-
ditinstitut eingelangt ist, so geschieht dies nur unter Vor-
behalt des tatsächlichen Einlangens des gutgeschriebenen 
Betrags beim Kreditinstitut. Dies gilt auch dann, wenn der 
einzuziehende Betrag beim Kreditinstitut zahlbar sein sollte.
(2) Auf Grund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berech-
tigt, die Gutschrift durch einfache Buchung rückgängig 
zu machen, wenn der Einzug oder die Überweisung ge-
scheitert ist oder auf Grund der wirtschaftlichen Verhält-
nisse eines Zahlungsverpflichteten, behördlicher Eingriffe 
oder anderer Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut 
die unbeschränkte Verfügungsmöglichkeit über den einzu-
ziehenden oder überwiesenen Betrag nicht erlangen wird.
(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn 
der gutgeschriebene Betrag im Ausland eingezogen 
oder vom Ausland überwiesen wurde und nach dem 
ausländischen Recht oder auf Grund einer mit aus-
ländischen Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung 
von dritter Seite dem Kreditinstitut rückbelastet wird.
(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch 
berechtigt, dem Kunden die Verfügung über die gut-
geschriebenen Beträge zu verweigern. Der Vorbe-
halt wird durch Rechnungsabschlüsse nicht beseitigt.
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D. Belastungsbuchungen

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbu-
chungen erst dann als Mitteilung über die Durchführung 
zu verstehen, wenn die Belastungsbuchung nicht innerhalb 
von zwei Bankwerktagen (Samstage, der Karfreitag und der 
24. Dezember gelten nicht als Bankwerktage) rückgängig ge-
macht wird.
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie Last-
schriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf 
dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei 
Bankwerktagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das 
Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher von der Einlö-
sung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet.
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D. Belastungsbuchungen

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungs-
buchungen erst dann als Mitteilung über die Durch-
führung zu verstehen, wenn die Belastungsbuchung 
nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen (siehe Z 39a (1) 
dieser Bedingungen) rückgängig gemacht wird. 
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie Last-
schriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf 
dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von 
zwei Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, 
das Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher von der 
Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet.

E. Einzugsermächtigungen und Lastschriftaufträge

Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kon-
tos mit Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte zulasten 
seines Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zu-
stimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich wider-
rufen werden. Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem sei-
nem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag.
(2) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobela-
stung der Auftrag des Kunden vor, von einem im Auftrag 
bestimmten Dritten eingezogene Beträge zulasten des Kon-
tos des Kunden zu bezahlen („Lastschriftauftrag“), muss 
das Kreditinstitut dem Verlangen eines Kunden, der Ver-
braucher ist,  die Belastung seines Kontos mit dem einge-
zogenen Betrag rückgängig zu machen, nachkommen. Dies 
gilt nicht, wenn das Kreditinstitut nachweisen kann,  dass 
dem Kunden die Information über den anstehenden Ein-
zug mindestens vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin vom 
Kreditinstitut oder vom Zahlungsempfänger in einer ver-
einbarten Form mitgeteilt oder zugänglich gemacht wor-
den ist. Dem Kreditinstitut muss das Verlangen des Kunden 
auf Rückgängigmachung der Belastung binnen 8 Wochen 
nach dem Tag der Kontobelastung zugehen. Unternehmer 
sind nicht berechtigt, ein derartiges Verlangen zu stellen.
(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobela-
stung kein Lastschriftauftrag des Kunden vor („Einzugs-
ermächtigungsverfahren“), hat das Kreditinstitut dem 
ihm binnen 8 Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der 
Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des Kunden 
(auch wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobelastung 
rückgängig zu machen, ohne weiteres zu entsprechen.
(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf 
Rückgängigmachung einer Belastungsbuchung wird 
innerhalb von 10 Geschäftstagen entsprochen.



V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND AUF-
WANDERSATZ

A. Entgelt

1. Grundsatz der Entgeltlichkeit

Z 43. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, für seine Leistungen 
vom Kunden Entgelte, insbesondere Zinsen, Gebühren und 
Provisionen, zu verlangen.
(2) Dies gilt auch für zweckmäßige Leistungen, die ohne Auf-
trag, aber im Notfall oder zum Vorteil des Kunden durchge-
führt werden oder im Zusammenhang mit der Abwicklung 
der Verlassenschaft des Kunden vom Kreditinstitut erbracht 
werden.

2. Höhe der Entgelte

Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen Anspruch 
auf ein angemessenes Entgelt, dessen Höhe das Kreditinsti-
tut für bestimmte typische Leistungen in einem Preisaushang 
festlegen wird. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausweis 
dieser Entgelte in einem Verbraucherkreditvertrag oder Ver-
brauchergirokontovertrag bleibt unberührt.

3. Änderung der Entgelte für Dauerleistungen

Z 45. (1) Das Kreditinstitut kann gegenüber Unternehmern 
Entgelte für Dauerleistungen (Zinsen, Kontoführungsgebühr 
etc.) unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 
Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder 
Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, 
Veränderungen des Personal- und Sachaufwandes, Ver-
änderungen des Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem 
Ermessen ändern.
(2) Bei Rechtsgeschäften mit Verbrauchern kann das Entgelt 
für die vom Kreditinstitut erbrachten Dauerleistungen gemäß 
einer im Vertrag oder im Preisaushang im Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses bzw. der Vereinbarung dieser Bestimmungen 
enthaltenen Anpassungsklausel geändert werden. Die gesetz-
liche Verpflichtung zum Ausweis dieser Anpassungsklausel in 
einem Verbraucherkreditvertrag bleibt unberührt.
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V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND 
AUFWANDERSATZ

A. Entgelt; Änderungen des Leistungsumfangs

1. Grundsatz der Entgeltlichkeit

Z 43. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, für seine Leistungen 
vom Kunden Entgelte, insbesondere Zinsen, Gebühren und 
Provisionen, zu verlangen.
(2) Dies gilt auch für zweckmäßige Leistungen, die ohne Auf-
trag, aber im Notfall oder zum Vorteil des Kunden durchge-
führt werden oder im Zusammenhang mit der Abwicklung 
der Verlassenschaft des Kunden vom Kreditinstitut erbracht 
werden.
(3) Abs 1 gilt nicht für die einmalige Bereitstellung von In-
formationen an Verbraucher über das Kreditinstitut, über die 
Nutzung des Zahlungsdienstes, über Entgelte, Zinsen und 
Wechselkurse, über die Kommunikation, über Schutz- und 
Abhilfemaßnahmen, über Änderungen und Kündigung des 
Girokontovertrags und über Rechtsbehelfe, sofern die Bereit-
stellung in einer mit dem Kunden im Rahmen der Geschäfts-
verbindung vereinbarten Form erfolgt.
(4) Abs 1 kommt ferner nicht zur Anwendung auf Leistungen 
des Kreditinstituts an Verbraucher im Zusammenhang mit 
der Kündigung des Girokontovertrags durch den Kunden.

2. Höhe der Entgelte

Z 44. Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen Anspruch 
auf ein angemessenes Entgelt, dessen Höhe das Kreditinsti-
tut für bestimmte typische Leistungen in einem Preisaushang 
festlegen wird. Entgelte für Leistungen, die im Rahmen eines 
Verbraucherkreditvertrag oder Verbraucher-Girokontover-
trages erbracht werden, fallen nur dann an, wenn sie mit den 
Kunden vereinbart wurden.  

3. Änderung der Entgelte für Dauerleistungen sowie
des Leistungsumfangs

Z 45. (1) Das Kreditinstitut kann gegenüber Unternehmern 
Entgelte für Dauerleistungen (Zinsen, Kontoführungsgebühr 
etc.) unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 
Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder Kapi-
talmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, Verän-
derungen des Personal- und Sachaufwandes, Veränderungen 
des Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem Ermessen 
ändern.
(2) Zinssätze im Verbrauchergeschäft sowie sonstige 
mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom Kre-
ditinstitut erbrachten Dauerleistungen können gemäß 
einer mit dem Kunden gesondert zu vereinba-
renden Anpassungsklausel geändert werden. Die ge-
setzliche Verpflichtung zum Ausweis dieser Anpassungs-
klausel in einem Verbraucherkreditvertrag bleibt unberührt. 
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(3) Darüber hinausgehende Änderungen des Leistungsum-
fanges sowie dieser Entgelte sind gegenüber Unternehmern 
und Verbrauchern jeweils nur mit Zustimmung des Kunden 
möglich. Solche Änderungen werden sechs Wochen nach 
Verständigung des Kunden über die vom Kreditinstitut ge-
wünschte Änderung wirksam, sofern nicht bis dahin ein 
schriftlicher Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut 
einlangt. Die Verständigung des Kunden bzw. der Zugang 
derselben an den Kunden kann in jeder Form erfolgen, die mit 
dem Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung vereinbart 
worden ist (z.B. mittels Kontoauszug). Das Kreditinstitut wird 
den Kunden in der Verständigung auf die jeweils gewünschte 
Änderung sowie darauf aufmerksam machen, dass sein Still-
schweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt.

AGB (Fassung November 2007) AGB (Fassung November 2009)

(3) Über die vorstehenden Absätze (1) oder (2) hinausgehende 
Änderungen der Entgelte sowie Änderungen des Leistungs-
umfangs sind nur mit Zustimmung des Kunden möglich. 
Solche Änderungen werden 2 Monate nach Verständigung des
Kunden über die vom Kreditinstitut gewünschte Änderung 
wirksam, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch 
des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird
den Kunden in der Verständigung auf die jeweils gewünsch-
te Änderung sowie darauf aufmerksam machen, dass sein 
Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. Der 
Kunde hat das Recht, seinen Girokontovertrag bis zum In-
krafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen.


